
Moosburg, 19.01.2022
Aktenzahl: 031-1/ÖEK/2021

Kundmachung

Hiermit wird bekannt gegeben, dass gemäß §11 Abs. 1 des Kärntner Umweltplanungsgesetzes 
(K-UPG, LGBl. Nr. 52/2004 idgF) das Örtliche Entwicklungskonzept 2021 der Marktgemeinde 
Moosburg samt Umweltbericht am 20.12.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurden. 

Gemäß §2 Abs. 6 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes (K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23/1995 
idgF) liegt das Örtliche Entwicklungskonzept samt Umweltbericht während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt der Marktgemeinde Moosburg zur allgemeinen Einsicht auf. Für die Dauer der 
Wirksamkeit des Konzepts hat die Planungsbehörde jedem, der ein Interesse glaubhaft macht, 
auf Verlangen Einsicht in die zusammenfassende Erklärung zum Umweltbericht zu gewähren 
(§11 Abs. 2 K-UPG). 

In ihrem Zuständigkeitsbereich ist die Planungsbehörde verpflichtet, die tatsächlichen 
Auswirkungen eines Plans oder Programms auf die Umwelt in regelmäßigen Zeitabständen 
daraufhin zu prüfen, ob erheblich negative Umweltauswirkungen vorliegen oder zu erwarten sind 
(§12 K-UPG). Um unvorhergesehene Auswirkungen hintanzuhalten, ist – unter den geltenden 
gesetzlichen Voraussetzungen (§1 Abs. 2 K-GplG) – erforderlichenfalls eine Änderung des Plans 
oder Programms durchzuführen oder sind sonstige geeignete Abhilfemaßnahmen, allenfalls 
durch Anzeige bei der zuständigen Behörde, zu veranlassen. 

Der Bürgermeister

LAbg. Herbert Gaggl
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